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S a t z u n g 

 

über die Erhebung von Beiträgen für den Bau und die Unterhaltung 

 

der Feld- und Waldwege 

 

der Ortsgemeinde   H i m m i g h o f e n 

 

vom 16.06.1981 

 

 

 

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für 

Rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 (GVBl. S. 419, BS 2020-1), zu-

letzt geändert durch Landesgesetz vom 21.12.1978 (GVBl. S. 

770)sowie des § 1 Abs. 1 und der §§ 2 und 8 des Kommunalabgaben-

gesetzes für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 02.09.1977 

(GVBl. S. 306, BS 610-10), zuletzt geändert durch Landesgesetz 

vom 21.12.1978 (GVBl. S. 745) die folgende Satzung beschlossen, 

die hiermit bekanntgemacht wird: 

 

 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Zur Deckung ihrer Kosten für den Ausbau (Verbesserung, Er-

weiterung und Erneuerung) sowie für die Unterhaltung der Feld- 

und Waldwege als ständige Gemeindeeinrichtung erhebt die Gemein-

de nach Maßgabe der folgenden Vorschriften von den Grundstücks-

eigentümern und Erbbauberechtigten, denen diese Einrichtung be-

sondere Vorteile bringt, Beiträge. 

 

(2) Zur ständigen Gemeindeeinrichtung gehören die im Zeitpunkt 

des Inkrafttreten dieser Satzung vorhandene Feld- und Waldwege. 

Neugebaute Wege rechnen als Erweiterung der vorhandenen Einrich-

tung. Feld- und Waldwege sind diejenigen öffentlichen und nicht-

öffentlichen Wege, die der Bewirtschaftung der im Außenbereich  

(§ 35 Bundesbaugesetz) gelegenen Grundstücke dienen und für die 

die Gemeinde die Bau- und Unterhaltungskosten trägt. Hierzu ge-

hören insbesondere Wirtschaftswege, Weinbergswege, Interessen-

tenwege. Zu den Feld- und Waldwegen zählen auch Abzuggräben, Bä-

che, Brücken, Durchlässe, Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, 

Böschungen, Stützmauern und Seitenstreifen sowie sonstige Anla-

gen, soweit sie als wesentlicher Bestandteil der genannten Wege 

anzusprechen und erforderlich sind. 

 

 

§ 2 

Art und Umfang der beitragsfähigen Kosten 
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(1) Beitragsfähig sind insbesondere die in einem Kalenderjahr 

entstehenden 

 

1. Kosten für den Erwerb der für Feld- und Waldwege benötigten 

Grundstücke einschließlich des Werts der von der Gemeinde aus 

ihrem Vermögen bereitgestellten Grundflächen für Feld- und 

Waldwege im Zeitpunkt der Bereitstellung, 

 

2. Kosten für die Freilegung der zum Ausbau von Feld- und Wald-

wegen benötigten Flächen, 

 

3. Kosten für den Ausbau von Feld- und Waldwegen einschließlich 

des Unterbaues, der Befestigung der Oberfläche sowie notwen-

dige Erhöhungen und Vertiefungen, 

 

4. Kosten für die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stütz-

mauern, 

 

5. Kosten für den Anschluß an andere Feld- und Waldwege und an 

öffentliche Straßen, Wege und Plätze, 

 

6. zur erforderlichen Unterhaltung der Feld- und Waldwege aufge-

wandten Material- und Personalkosten der Gemeinde, Zahlungen 

an Dritte, sowie die Kosten von Sicherungsmaßnahmen. 

 

(2) Nicht beitragsfähig sind Kosten, zu denen Erschließungs- 

Ausbau- oder besondere Wegebeiträge nach § 10 KAG nach den Sat-

zungen der Gemeinde vom............., vom...............und vom 

..............erhoben werden können; dies gilt auch für Kosten, 

der der Gemeinde von Dritten erstattet oder ersetzt werden. 

Nicht beitragsfähig sind Kosten für den Ausbau und die Unterhal-

tung derjenigen gemeindeeigenen Waldwege, die ausschließlich der 

Bewirtschaftung der gemeindlichen Forsten dienen. 

 

(3) Von den beitragsfähigen Kosten sind Einnahmeüberschüsse aus 

der Schafweideverpachtung, Jagdpachtung, Fischereiverpachtung 

und dergl., die die Grundstückseigentümer freiwillig der Gemein-

de im Hinblick auf die in § 1 genannten Zwecke zur Verfügung 

stellen, abzuziehen, wenn nicht Auszahlungsansprüchen von Grund-

stückseigentümern entsprochen wird; andernfalls ist nach § 7 

Abs. 3 zu verfahren. 

 

 

§ 3 

Beitragsgegenstand 

 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen alle im Außenbereich (§ 35 

Bundesbaugesetz) der Gemeinde liegenden Grundstücke, die von 

Feld- und Waldwegen dadurch einen besonderen Vorteil haben, daß 

sie durch einen Feld- und Waldweg erschlossen werden. 
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(2) Ein Grundstück ist durch einen Feld- und Waldweg erschlos-

sen, wenn die tatsächliche und rechtliche Möglichkeit besteht, 

eine Zufahrt oder einen Zugang zu nehmen. Hierbei ist es unbe-

achtlich, ob die Grundstücke unmittelbar an einen Feld- und 

Waldweg angrenzen oder nur über andere Grundstücke zu einem 

Feld- und Waldweg erschlossen sind. 

 

 

 

§ 4 

Verteilung der beitragsfähigen Kosten 

 

(1) Von den beitragsfähigen Kosten (§ 2) werden 75 v. H. auf die 

nach § 4 erschlossenen Grundstücke als Beitrag verteilt. Erhält 

die Gemeinde Zuweisungen aus öffentlichen Kassen, die den nach 

Satz 1 für die Gemeinde verbleibenden Anteil überschreiten, so 

vermindert sich der Beitragsanteil entsprechend. 

 

(2) Die durch Beiträge zu deckenden Kosten (Abs. 1 Satz 1) wer-

den nach der Grundstücksfläche erhoben. Der Beitragssatz je Ar 

Grundstücksfläche ergibt sich, indem die durch Beiträge zu de-

ckenden Kosten durch die Summe der Ar der Grundstücksflächen ge-

teilt werden. Der jährliche Beitrag je Ar wird in der Haushalts-

satzung des jeweils folgenden Jahres festgelegt. 

 

(3) Als Grundstücksfläche wird die am 01.10. des jeweiligen Ka-

lenderjahres vorhandene Fläche der beitragspflichtigen Grund-

stücke (§ 4) zugrunde gelegt. Bei Grundstücken, die durch mehre-

re Feld- und Waldwege erschlossen werden, wird die Grundstücks-

fläche nur einmal angesetzt. Die der Beitragsberechnung zugrunde 

gelegte Fläche wird für jedes Grundstück auf volle oder halbe Ar 

abgerundet. Die Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten 

sind verpflichtet, Veränderungen der beitragspflichtigen Grund-

stücksfläche, die bis zum 01.10. eingetreten sind, der Gemeinde 

bis spätestens 01.11. des Kalenderjahres schriftlich oder zu 

Protokoll mitzuteilen. Unterbleibt die Mitteilung, so ist die 

Gemeinde berechtigt, die eingetretenen Veränderungen zu schätzen 

oder sie unberücksichtigt zu lassen. 

 

 

§ 5 

Entstehung der Beitragsschuld/Vorausleistungen 

 

(1) Die Beitragsschuld entsteht jeweils am 31.12. des Kalender-

jahres für die Beiträge aufgrund der Kosten für den Ausbau und 

die Unterhaltung von Feld- und Waldwegen, die während des Kalen-

derjahres entstanden sind. 

 

(2) Vom Beginn eines jeden Kalenderjahres ab können Vorauslei-

stungen bis zur voraussichtlichen Höhe des Beitrages für die 

Grundstücke verlangt werden, die nach § 4 beitragspflichtig 
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sind. Der der Erhebung von Vorausleistungen zugrunde zu legende 

Beitragssatz wird anhand der im Haushaltsplan der Gemeinde ver-

anschlagten Beträge ermittelt und in der Haushaltssatzung fest-

gelegt. Unterbleibt die Festlegung, kann die Gemeinde Vorauslei-

stungen in Höhe des Beitrages des Vorjahres erheben. 

 

 

§ 6 

Beitragspflichtiger 

 

(1) Beitragspflichtiger ist, wer im Zeitpunkt der Zustellung des 

Beitragsbescheides Eigentümer oder Erbbauberechtigter des Grund-

stückes ist. Mehrere Eigentümer oder Erbbauberechtigte sowie Ei-

gentümer und Erbbauberechtigte halten als Gesamtschuldner. 

 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück 

bzw. auf dem Erbbaurecht. 

 

 

§ 7 

Beitragsbescheid 

 

(1) Die Gemeinde setzt die Höhe des Beitrags, der auf die ein-

zelnen Beitragspflichtigen entfällt; durch schriftlichen Be-

scheid fest. Der Beitragsbescheid kann mit einer Festsetzung von 

Vorausleistungen (§ 5 Abs. 2) für das nächste Kalenderjahr ver-

bunden werden. 

 

(2) Der Beitragsbescheid enthält: 

 

1. die Bezeichnung des Beitrages, 

2. den Namen des Beitragspflichtigen, 

3. die Bezeichnung des Grundstückes, 

4. die Höhe des Beitrages, 

5. die Berechnung des Beitrages, 

6. die Festsetzung des Zahlungstermins und 

7. die Eröffnung, daß der Beitrag als öffentliche Last auf dem 

Grundstück ruht. 

 

Außerdem soll der Beitragsbescheid mit einer Rechtsmittelbeleh-

rung versehen sein. 

 

(3) Ein Beitragsbescheid wird nicht erlassen an die Beitrags-

pflichtigen, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung 

der Gemeinde für die in § 1 genannten Zwecke zur Verfügung stel-

len, sofern sich ein höherer Beitrag nicht ergibt. 

 

 

§ 8 

Fälligkeit 
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Der Beitrag wird einen Monat nach der Zustellung des Beitragsbe-

scheides fällig. Vorausleistungen nach § 5 Abs. 2 sind fällig zu 

je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. Die Ge-

meinde kann weitere Ratenzahlungen bewilligen. 

 

 

§ 9 

Anwendung des Kommunalabgabengesetzes 

 

Soweit diese Satzung keine besonderen Regelungen trifft, gilt im 

übrigen das Kommunalabgabengesetz. 

 

 

§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.1981 in Kraft. 

 

 

Himmighofen, den 16.06.1981 

 

gez. Peiter 

 

Ortsbürgermeister 

 

 

Verbandsgemeindeverwaltung   Nastätten,den 13.07.1981 

Az. 020-00/ 

 

V e r m e r k 

 

1. Diese Satzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 

18.05.1981 beschlossen. 

 

2. Diese Satzung wurde am 01.06.1981 der Kreisverwaltung gemäß § 

24 Abs. 2 GemO vorgelegt. Die Aufsichtsbehörde hat durch 

Schreiben vom 08.06.1981 die Satzung genehmigt. 

 

3. Die Satzung wurde am 16.06.1981 durch den Ortsbürgermeister 

unterschrieben und gemäß § 1 der Hauptsatzung der Ortsgemein-

de am 26.06.1981 im Mitteilungsblatt für den Bereich der Ver-

bandsgemeinde öffentliche bekanntgemacht. 

 

4. Satzungsausfertigungen an    Im Auftrag 

X Kreisverwaltung 

X Ortsgemeinde      gez. Wysk  S. 

X Abteilung 4 

X Abteilung 5 

 

5. Zur Sammlung 


